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Ausnahmeregelung gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Aufrechterhaltung der 
Handlungsfähigkeit der Kommunen während der SARS-CoV-2-Pandemie

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 17.03.2022 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen beschließt in Anwendung des Gesetzes zur 
Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der SARS-CoV-2-Pande-
mie:

Die Sitzungen der Stadtvertretung und der Ausschüsse können ohne gleichzeitige Anwesen-
heit der Teilnehmenden im Sitzungsraum als Videokonferenz durch Verbindung in Form ei-
ner synchronen Übertragung von Ton und Bild oder bis zu einem Viertel der Mitglieder nur in 
Ton oder in einer Mischung aus Videokonferenz und Präsenzsitzung (Hybridsitzung) stattfin-
den. 
Die erforderliche Öffentlichkeit muss nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen ge-
währleistet sein. 
Es gelten die weiteren Voraussetzungen von § 2 Absätze 1 und 2 des o.g. Gesetzes.

Sach- und Rechtslage:
Die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 stellt die Kommunen insbesondere in ihrer 
Gremienarbeit vor besondere Herausforderungen. Um die Arbeit der kommunalen Organe 
und Verwaltungen auch während der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 zu ermög-
lichen, hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommern in der Sitzung vom 27.01.2021 das Ge-
setz zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der SARS-CoV-
2-Pandemie verabschiedet. Zunächst galt das o.g. Gesetz bis Ablauf des Jahres 2021, wur-
de aber durch Rechtsverordnung bis zum Ablauf des Jahres 2022 verlängert. Abweichend 
von den bestehenden Vorschriften der Kommunalverfassung wird den Gremien für die Zeit 
der grassierenden Pandemie befristet bis zum 31.12.2022 die Möglichkeit gegeben, die kom-
munalpolitische Arbeit unter Reduzierung der persönlichen Begegnung zielführend zu absol-
vieren. Die Stadtvertretung muss freilich keinen Gebrauch von den Möglichkeiten des o.g. 
Gesetzes machen, dennoch erscheint die Inanspruchnahme der gesetzlichen Erleichterun-
gen aus Gründen des Infektionsschutzes geboten. 

Das Gesetz ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen die Sitzungen als Videokonferen-
zen oder Hybridsitzungen abzuhalten.  
Dies schließt die Einbeziehung auch nur einzelner Mandatsträgerinnen und Mandatsträger 
ein (sogenannte Hybridsitzung), die sich beispielsweise deshalb nicht zum Sitzungsort bege-
ben können, weil ihnen dies durch Anordnungen der Gesundheitsbehörden untersagt ist 
oder aber sie ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 haben. 

Abstimmungen, die nach den Bestimmungen der Kommunalverfassung geheim erfolgen 
können, dürfen nach Satz 3 in einer Videokonferenz nicht durchgeführt werden, da dieses 
Sitzungsverfahren die Geheimhaltung des Abstimmungsverhaltens nicht zulässt.

Die Nutzung dieser Möglichkeit setzt einen entsprechenden Beschluss voraus.
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Die Maßnahmen sollen trotz des gebotenen Infektionsschutzes im Rahmen der SARS-CoV-
2-Pandemie unter größtmöglicher Wahrung des Öffentlichkeitsprinzips weitestgehend den di-
rekten Meinungsaustausch innerhalb der kommunalen Gremien sichern.

Die zusätzliche Änderung der Hauptsatzung der Peenestadt Neukalen und der Geschäfts-
ordnung ist nicht erforderlich. Das o.g. Gesetz lässt es ausreichen, dass allein aufgrund ei-
nes entsprechenden Beschlusses der Stadtvertretung von diesen befristeten Verfahrenser-
leichterungen Gebrauch gemacht werden kann.

Finanzielle Auswirkungen:
Es entstehen keine direkten zusätzlichen Ausgaben für den städtischen Haushalt.
Ggfs. entstehen zusätzliche Ausgaben für den Erwerb von Lizenzen für Zoom oder Webex. 
Eine Prüfung erfolgt durch die Verwaltung gegenwärtig. 

Anlagen:
Gesetzes zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit 
der Kommunen
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§ 1 
Ziel

(1) Der Landtag stellt fest, dass die Ausbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 die Kommunen vor besondere Herausforderungen 
stellt.

(2) Die Handlungsfähigkeit der kommunalen Organe und Verwal-
tungen ist auch während der Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 aufrechtzuerhalten und die Haushaltswirtschaft zu sichern. 
Dies erfordert vorübergehend Abweichungen von den nachfol-
gend bestimmten organisations- und haushaltsrechtlichen Vor-
schriften der Kommunalverfassung.

§ 2 
Abweichungen von organisationsrechtlichen  

Vorschriften der Kommunalverfassung

(1) Die Gemeindevertretung kann beschließen, dass in ihren Sit-
zungen sowie den Sitzungen ihrer Ausschüsse und der Ortsteilver-
tretungen eine unmittelbare Anwesenheit der Öffentlichkeit im 
Sitzungsraum unterbleibt und die Sitzungen stattdessen zeitgleich 
in Bild und Ton in einen öffentlich zugänglichen Raum in der Ge-
meinde oder des Amtes oder über allgemein zugängliche Netze 
übertragen werden. Eine Sitzung nach Satz 1 gilt als öffentlich im 
Sinne des § 29 Absatz 5 Satz 1 der Kommunalverfassung. In der 
öffentlichen Bekanntmachung nach § 29 Absatz 6 der Kommunal-
verfassung ist auf den Ort oder die Erreichbarkeit der Übertragung 
hinzuweisen.

(2) Die Gemeindevertretung kann beschließen, dass ihre Sitzun-
gen sowie die Sitzungen ihrer Ausschüsse und Ortsteilvertretun-
gen ohne gleichzeitige Anwesenheit der Teilnehmenden im Sit-
zungsraum durchgeführt werden und stattdessen die Teilnehmen-
den durch eine synchrone Übertragung von Bild und Ton mitein-
ander verbunden sind (Videokonferenz). Eine Bildübertragung 
kann bei bis zu einem Viertel der Mitglieder unterbleiben, soweit 
diese mit einer ausschließlich durch Tonübertragung gewährleis-
teten Teilnahme einverstanden sind und keine Zweifel an der Iden-
tität bestehen. Durch geeignete technische Hilfsmittel ist sicher-
zustellen, dass Teilnahme-, Stimm- und Rederechte uneinge-
schränkt ausgeübt werden können und der Datenschutz gewähr-
leistet bleibt. Abstimmungen, die nach den Bestimmungen der 
Kommunalverfassung geheim erfolgen können, dürfen in einer 
Videokonferenz nicht durchgeführt werden. Die Öffentlichkeit 
einer Sitzung nach Satz 1 ist durch das Verfahren nach Absatz 1 zu 
gewährleisten. Die Regelungen über den Ausschluss der Öffent-

lichkeit gemäß § 29 Absatz 5 Satz 2 bis 4 der Kommunalverfas-
sung bleiben unberührt.

(3) Im Falle des Absatzes 1 und 2 gelten die Vorgaben zur Frage-
stunde gemäß § 17 Absatz 1 der Kommunalverfassung mit der 
Maßgabe, dass Fragen, Vorschläge und Anregungen in Textform 
an die Gemeindevertretung zu richten sind. Bei Vorliegen der 
technischen Voraussetzungen kann die Möglichkeit eröffnet wer-
den, dass dies auch mittels elektronischer Kommunikation in 
Echtzeit erfolgt.

(4) Die Gemeindevertretung kann mit der Mehrheit von zwei Drit-
teln aller Mitglieder beschließen, dass der Hauptausschuss in An-
gelegenheiten entscheidet, die ihr durch Gesetz oder Ortsrecht 
vorbehalten sind. Die Gemeindevertretung kann die Übertragung 
auf einzelne Angelegenheiten beschränken. Sie ist auf einen Zeit-
raum von höchstens drei Monaten zu befristen. Die Gemeindever-
tretung kann Angelegenheiten, die sie nach Satz 1 übertragen hat, 
mit der Mehrheit aller Mitglieder jederzeit an sich ziehen. Sitzun-
gen des Hauptausschusses, in denen nach Satz 1 übertragene An-
gelegenheiten behandelt werden, sind abweichend von § 35 Ab-
satz 4 Satz 4 der Kommunalverfassung öffentlich. § 29 Absatz 5 
Satz 2 bis 4 der Kommunalverfassung gilt entsprechend.

(5) Die Gemeindevertretung, ihre Ausschüsse und die Ortsteilver-
tretungen können in Angelegenheiten einfacher Art außerhalb ei-
ner Sitzung im schriftlichen oder elektronischen Verfahren be-
schließen. Die Beschlussfassung setzt voraus, dass jedes Mitglied 
dem Verfahren zustimmt; gesetzliche Regelungen über die für die 
Beschlussfassung erforderliche Mehrheit bleiben unberührt. Er-
klärungen der Mitglieder bedürfen der Schriftform; soweit im 
elektronischen Verfahren beschlossen wird, kann auch die Text-
form zugelassen werden. Abstimmungen, die nach den Bestim-
mungen der Kommunalverfassung geheim erfolgen können, dür-
fen im schriftlichen oder elektronischen Verfahren nicht durchge-
führt werden. Im schriftlichen oder elektronischen Verfahren ge-
fasste Beschlüsse sind innerhalb eines Monats nach Beschlussfas-
sung öffentlich bekannt zu machen, soweit dem überwiegende 
Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Ein-
zelner nicht entgegenstehen.

(6) Über die Anwendung der Erleichterungen nach Absatz 1 und 2 
kann in dem Verfahren nach Absatz 5 beschlossen werden.

(7) Die Regelungen nach Absatz 1 bis 6 gelten für Landkreise 
entsprechend. Die Regelungen nach Absatz 1 bis 6 gelten mit Aus-
nahme des Absatzes 4 für Ämter und Zweckverbände entspre-
chend.

Gesetz zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen  
während der SARS-CoV-2-Pandemie

Vom 28. Januar 2021

GS Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 2020 - 12

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
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§ 3 
Abweichungen von haushaltsrechtlichen  
Vorschriften der Kommunalverfassung

(1) Für das Haushaltsjahr 2021 gelten folgende Abweichungen 
von den Vorschriften der Kommunalverfassung zur Haushalts-
wirtschaft:

1. Abweichend von § 43 Absatz 7 der Kommunalverfassung ist 
kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn der Haus-
haltsausgleich nur aufgrund der geplanten oder bereits entstan-
denen finanziellen Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie 
nicht erreicht wird. Wird der Haushaltsausgleich aus sonstigen 
Gründen nicht erreicht, können die finanziellen Auswirkungen 
der SARS-CoV-2-Pandemie bei der Bestimmung der notwen-
digen Konsolidierungsmaßnahmen unberücksichtigt bleiben. 
Satz 1 und 2 gilt für die Fortschreibung eines bestehenden 
Haushaltssicherungskonzepts gemäß § 43 Absatz 8 der Kom-
munalverfassung entsprechend.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite kann zur Sicherstellung 
der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde bei unvorhergesehenen 
finanziellen Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie ab-
weichend von § 45 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfas-
sung unabhängig von der Festsetzung in einer Haushaltssat-
zung oder Nachtragshaushaltssatzung durch Beschluss der 
Gemeindevertretung angepasst werden. Die Regelungen zum 
Erlass der Haushaltssatzung gemäß § 47 und zur Genehmi-
gungspflicht für Kassenkredite gemäß § 53 Absatz 3 der Kom-
munalverfassung gelten entsprechend.

3. § 48 Absatz 2 Nummer 1 und 2 der Kommunalverfassung fin-
det keine Anwendung, wenn ohne die Einbeziehung der finan-
ziellen Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie keine 
Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wäre. § 48 Absatz 2 
Nummer 4 der Kommunalverfassung findet keine Anwen-
dung, wenn die Einstellung von Bediensteten und die Einrich-
tung der entsprechenden zusätzlichen Stellen im Stellenplan 
zur Bewältigung der SARS-CoV-2-Pandemie notwendig sind.

4. Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen oder 
Aufwendungen, die aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie zu 
leisten sind, sind abweichend von § 50 Absatz 1 der Kommu-
nalverfassung auch zulässig, wenn deren Deckung nicht ge-
währleistet ist.

(2) Finanzielle Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie im 
Sinne von Absatz 1 liegen vor, wenn

1. Mindererträge oder Mindereinzahlungen unmittelbar oder mit-
telbar durch die SARS-CoV-2-Pandemie entstanden sind oder 
entstehen oder

2. Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen aufgrund einer 
rechtlichen Verpflichtung der Gemeinde unmittelbar oder mit-
telbar aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie zu leisten waren 
oder sind. 

(3) Die Fristen für die Aufstellung und Feststellung des Jahresab-
schlusses 2019 und 2020 gemäß § 60 Absatz 4 und 5 der Kommu-
nalverfassung werden um jeweils ein Jahr verlängert.

(4) Die Regelungen nach Absatz 1 bis 3 gelten für Landkreise und 
Ämter sowie Zweckverbände, die den Haushalt gemäß § 161 Ab-
satz 1 der Kommunalverfassung führen, entsprechend.

(5) Soweit die Bestimmungen der Haushaltswirtschaft nach §§ 64 
Absatz 1, 70b Absatz 3 und 167b Absatz 2 der Kommunalverfas-
sung auf Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen und gemeinsame 
Kommunalunternehmen anzuwenden sind, gelten für sie die Re-
gelungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 entspre-
chend. Für Sondervermögen gemäß § 64 Absatz 2 bis 4 der Kom-
munalverfassung gilt Absatz 3 entsprechend.

§ 4 
Verordnungsermächtigung

Das Ministerium für Inneres und Europa kann durch Rechtsver-
ordnung bestimmen, dass die Regelungen nach § 2 im Jahr 2022 
und nach § 3 für das Haushaltsjahr 2022 ganz oder teilweise fort-
gelten, soweit diese zur Sicherung der Ziele nach § 1 weiterhin 
erforderlich sind.

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und  
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.

 
Schwerin, den 28. Januar 2021

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für 
 Manuela Schwesig  Inneres und Europa 
  Torsten Renz
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